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§ 179 VAG Risikomodule der
Basissolvenzkapitalanforderung

 VAG - Versicherungsaufsichtsgesetz 2016

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.02.2026

1. (1)Das nicht-lebensversicherungstechnische Risikomodul gibt das Risiko wieder, das sich aus Nicht-

Lebensversicherungsverpflichtungen ergibt, und zwar in Bezug auf die abgedeckten Risiken und die verwendeten

Prozesse bei der Ausübung des Geschäfts. Dabei berücksichtigt es die Ungewissheit der Ergebnisse der

Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen im Hinblick auf die bestehenden Versicherungs- und

Rückversicherungsverpflichtungen und auf die in den folgenden zwölf Monaten erwarteten neuen Geschäfte. Es

wird als eine Kombination der Kapitalanforderungen für zumindest die nachfolgend genannten Untermodule

berechnet:

1. 1.Risiko eines Verlustes oder einer nachteiligen Veränderung des Werts der Versicherungsverbindlichkeiten,

das sich aus Schwankungen in Bezug auf das Eintreten, die Häufigkeit und die Schwere der versicherten

Ereignisse und in Bezug auf das Eintreten und den Betrag der Schadenabwicklung ergibt (Nicht-

Lebensversicherungs-Prämien- und -Rückstellungsrisiko) und

2. 2.Risiko eines Verlustes oder einer nachteiligen Veränderung des Werts der Versicherungsverbindlichkeiten,

das sich aus einer signifikanten Ungewissheit in Bezug auf die Preisfestlegung und die Annahmen bei der

Rückstellungsbildung für extreme oder außergewöhnliche Ereignisse ergibt (Nicht-

Lebenskatastrophenrisiko).

2. (2)Das lebensversicherungstechnische Risikomodul gibt das Risiko wieder, das sich aus

Lebensversicherungsverpflichtungen ergibt, und zwar in Bezug auf die abgedeckten Risiken und die verwendeten

Prozesse bei der Ausübung des Geschäfts. Es wird als eine Kombination der Kapitalanforderungen für zumindest

die nachfolgend genannten Untermodule berechnet:

1. 1.Risiko eines Verlustes oder einer nachteiligen Veränderung des Werts der Versicherungsverbindlichkeiten,

das sich aus Veränderungen in der Höhe, im Trend oder in der Volatilität der Sterblichkeitsraten ergibt, wenn

der Anstieg der Sterblichkeitsrate zu einem Anstieg des Werts der Versicherungsverbindlichkeiten führt

(Sterblichkeitsrisiko),

2. 2.Risiko eines Verlustes oder einer nachteiligen Veränderung des Werts der Versicherungsverbindlichkeiten,

das sich aus Veränderungen in der Höhe, im Trend oder bei der Volatilität der Sterblichkeitsraten ergibt,

wenn der Rückgang der Sterblichkeitsrate zu einem Anstieg des Werts der Versicherungsverbindlichkeiten

führt (Langlebigkeitsrisiko),

3. 3.Risiko eines Verlustes oder einer nachteiligen Veränderung des Werts der Versicherungsverbindlichkeiten,

das sich aus Veränderungen in der Höhe, im Trend oder bei der Volatilität der Invaliditäts-, Krankheits- und

Morbiditätsraten ergibt (Invaliditäts-/Morbiditätsrisiko),

4. 4.Risiko eines Verlustes oder einer nachteiligen Veränderung des Werts der Versicherungsverbindlichkeiten,

das sich aus Veränderungen in der Höhe, im Trend oder in der Volatilität der bei den Verwaltungskosten von

Versicherungs- und Rückversicherungsverträgen angefallenen Kosten ergibt
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(Lebensversicherungskostenrisiko),

5. 5.Risiko eines Verlustes oder einer nachteiligen Veränderung des Werts der Versicherungsverbindlichkeiten,

das sich aus Veränderungen in der Höhe, im Trend oder in der Volatilität der Revisionsraten für

Rentenversicherungen ergibt, die wiederum eine Folge von Änderungen im Rechtsumfeld oder in der

gesundheitlichen Verfassung des Versicherten sind (Revisionsrisiko),

6. 6.Risiko eines Verlustes oder einer nachteiligen Veränderung des Werts der Versicherungsverbindlichkeiten,

das sich aus Veränderungen in der Höhe oder in der Volatilität der Storno-, Kündigungs-, Verlängerungs- und

Rückkaufsraten von Versicherungspolizzen ergibt (Stornorisiko) und

7. 7.Risiko eines Verlustes oder einer nachteiligen Veränderung des Werts der Versicherungsverbindlichkeiten,

das sich aus einer signifikanten Ungewissheit in Bezug auf die Preisfestlegung und die Annahmen bei der

Rückstellungsbildung für extreme oder außergewöhnliche Ereignisse ergibt

(Lebensversicherungskatastrophenrisiko).

3. (3)Unabhängig davon, ob die Krankenversicherung auf einer der Lebensversicherung vergleichbaren technischen

Basis betrieben wird oder nicht, gibt das krankenversicherungstechnische Risikomodul das Risiko wieder, das sich

aus Krankenversicherungsverpflichtungen ergibt, und zwar in Bezug auf die abgedeckten Risiken und

verwendeten Prozesse bei der Ausübung des Geschäfts. Es deckt zumindest die nachfolgend genannten Risiken

ab:

1. 1.Risiko eines Verlustes oder einer nachteiligen Veränderung des Werts der Versicherungsverbindlichkeiten,

das sich aus Veränderungen in der Höhe, im Trend oder in der Volatilität der bei der Bedienung von

Versicherungs- und Rückversicherungsverträgen angefallenen Kosten ergibt,

2. 2.Risiko eines Verlustes oder einer nachteiligen Veränderung des Werts der Versicherungsverbindlichkeiten,

das sich aus Schwankungen in Bezug auf das Eintreten, die Häufigkeit und die Schwere der versicherten

Ereignisse und in Bezug auf das Eintreten und den Betrag der Leistungsregulierungen zum Zeitpunkt der

Bildung der Rückstellungen ergibt und

3. 3.Risiko eines Verlustes oder einer nachteiligen Veränderung des Werts der Versicherungsverbindlichkeiten,

das sich aus einer signifikanten Ungewissheit in Bezug auf die Preisfestlegung und die Annahmen bei der

Rückstellungsbildung im Hinblick auf den Ausbruch größerer Epidemien sowie die ungewöhnliche Häufung

der unter diesen extremen Umständen auftretenden Risiken ergibt.

4. (4)Das Marktrisikomodul gibt das Risiko wieder, das sich aus der Höhe oder der Volatilität der Marktpreise von

Finanzinstrumenten ergibt, die den Wert der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Unternehmens

beeinflussen. Es hat die strukturelle Inkongruenz zwischen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten

insbesondere im Hinblick auf deren Laufzeit angemessen widerzuspiegeln. Es wird als eine Kombination der

Kapitalanforderungen für zumindest die nachfolgend genannten Untermodule berechnet:

1. 1.die Sensitivität der Werte von Vermögenswerten, Verbindlichkeiten und Finanzinstrumenten in Bezug auf

Veränderungen in der Zinskurve oder in Bezug auf die Volatilität der Zinssätze (Zinsrisiko);

2. 2.die Sensitivität der Werte von Vermögenswerten, Verbindlichkeiten und Finanzinstrumenten in Bezug auf

Veränderungen in der Höhe oder bei der Volatilität der Marktpreise von Aktien (Aktienrisiko);

3. 3.die Sensitivität der Werte von Vermögenswerten, Verbindlichkeiten und Finanzinstrumenten in Bezug auf

Veränderungen in der Höhe oder bei der Volatilität der Marktpreise von Immobilien (Immobilienrisiko);

4. 4.die Sensitivität der Werte von Vermögenswerten, Verbindlichkeiten und Finanzinstrumenten in Bezug auf

Veränderungen in der Höhe oder in der Volatilität der Kredit-Spreads über der risikofreien Zinskurve

(Spread-Risiko);

5. 5.die Sensitivität der Werte von Vermögenswerten, Verbindlichkeiten und Finanzinstrumenten in Bezug auf

Veränderungen in der Höhe oder bei der Volatilität der Wechselkurse (Wechselkursrisiko) und

6. 6.zusätzliche Risiken für ein Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen, die entweder durch eine

mangelnde Diversifikation des Assetportfolios oder durch eine hohe Exponierung gegenüber dem

Ausfallrisiko eines einzelnen Wertpapieremittenten oder einer Gruppe verbundener Emittenten bedingt sind

(Marktrisikokonzentrationen).

5. (5)Das Gegenparteiausfallrisikomodul trägt möglichen Verlusten Rechnung, die sich aus einem unerwarteten

Ausfall oder der Verschlechterung der Bonität von Gegenparteien und Schuldnern von Versicherungs- und

Rückversicherungsunternehmen während der folgenden zwölf Monate ergeben. Das



Gegenparteiausfallrisikomodul deckt risikomindernde Verträge wie Rückversicherungsvereinbarungen,

Verbriefungen und Derivate sowie Forderungen gegenüber Vermittlern und alle sonstigen Kreditrisiken ab, die

vom Untermodul für das Spread-Risiko nicht abgedeckt werden. Es berücksichtigt angemessen die

akzessorischen oder sonstigen Sicherheiten, die von dem oder für das Versicherungs- oder

Rückversicherungsunternehmen gehalten werden, und die damit verbundenen Risiken. Das

Gegenparteiausfallrisikomodul berücksichtigt für jede Gegenpartei die Gesamtgegenparteirisikoexponierung des

jeweiligen Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens in Bezug auf diese Gegenpartei unabhängig von

der Rechtsform der vertraglichen Verpflichtungen gegenüber diesem Unternehmen.

6. (6)Das Risikomodul für immaterielle Vermögenswerte gibt die damit im Zusammenhang stehenden Risiken

wieder.
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